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Text

Von Zeile 433 bis 447:

Gute Studienbedingungen voranbringen

Studium für alle ermöglichen in einer vielfältigen Hochschullandschaft, digital und international 

Die sächsischen Hochschulen sind Bildungs- und Ausbildungsorte für unsere Studierenden und damit
Garanten für denführen sie zum individuellen Bildungserfolg. Sie qualifizieren für die Arbeitswelt von
morgen und sorgen für dringend gesuchte Fachkräfte in Sachsen. Sie sind Orte der
Persönlichkeitsentwicklung und Wertevermittlung. Hochschulen und wissenschaftliche Einrichtungen
tragen zur gesellschaftlichen Auseinandersetzung und damit zur demokratischen Kultur bei.
Die Forschung an unseren Hochschulen hat eine Schlüsselrolle bei der Lösung der drängenden
Probleme unserer Zeit. Sie trägt maßgeblich zur Innovationskraft bei. Die Hochschulen tragen eine
Schlüsselrolle für das Gelingen des ökologisch-sozialen Umbaus und leisten damit einen wichtigen
Beitrag zur nachhaltigen wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit und zum Wohlstand in Sachsen.
Wir schaffen die bestmöglichen Rahmenbedingungen für die sächsischen Hochschulen, damit sie ihre
Potenziale optimal verwirklichen können.
Hochschulische Bildung, Weiterbildung und lebenslanges Lernen müssen mit unterschiedlichen
Bildungsbiographien und in jeder Lebensphase realisierbar sein, d. Dafür sind insbesondere 
TeilzeitstudienTeilzeitstudienangebote und die individuelle Anpassung von Studienverlaufsplänen zu
ermöglichen. Hochschulbildung muss inklusiv wirken und Hochschulbauten sollen barrierefrei genutzt
werden können. Bestehende Nachteile sind durch umfassende Nachteilsausgleiche abzubauen. Der
Zugang zu barrierefreien Lehr- und Lernmaterialien muss uneingeschränkt gewährleistet werden.
Digitale Lehrangebote sollen als eine Möglichkeit zur gleichberechtigten Teilhabe am
Hochschulbetrieb standardisiert und hybride Lehrformate weiterentwickelt werden.
Die Studierendenzahl soll langfristig auf dem derzeitigen Niveau erhalten bleiben, um den
notwendigen Fachkräftebedarf, insbesondere in den Fächern der Daseinsvorsorge (Glossar) zu sichern,
lebenslanges Lernen und Weiterbildung zu stärken und Akademisierungsbestrebungen zu
ermöglichen. Wir werden die vielfältige sächsische Hochschullandschaft mit ihren unterschiedlichen
Fächerkulturen erhalten und stärken.

Die dezentralen Standorte der Dualen Hochschule (Glossar) ermöglichen Hochschulbildung in der
Fläche des Freistaates Sachsen. Ihre Studienangebote berücksichtigen die Erfordernisse des
regionalen Marktes und der Gesellschaft. Aufgrund der demographischen Entwicklung wird
insbesondere ein steigender Bedarf an akademisch ausgebildeten Fachkräften in den
Gesundheitsfachberufen in den kommenden Jahrzehnten erwartet. Die Ausbildung dieser benötigten
Fachkräfte an der Dualen Hochschule, gegebenenfalls in Kooperation mit anderen Hochschulen,
wollen wir prüfen.

Die Hochschulkultur lebt von der Vielfalt ihrer Mitglieder und vom Austausch in einem internationalen
Umfeld. Wir machen uns stark für die Unterstützung internationaler Studierender und
Wissenschaftler*innen durch niedrigschwellige, kultursensible Unterstützungs- und
Beratungsangebote sowie zentrale Anlaufstellen in der Verwaltung mit Angeboten aus einer Hand, von
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der Bewerbung bis zur Immatrikulation oder Anstellung. Wir unterstützen Programme zur Aufnahme
von gefährdeten Wissenschaftler*innen (scholars at risk).
Unsere Hochschulen verfügen über internationale Strahlkraft. Wir unterstützen ihre weiteren
Internationalisierungsbestrebungen und setzen dabei insbesondere auf Maßnahmen zur Gewinnung
und zum Verbleib von internationalen Studierenden und Wissenschaftler*innen in Sachsen. Vor dem
Hintergrund des demographischen Wandels und der Regionalisierung in Sachsen lässt sich ohne
dauerhaften Verbleib von internationalen Fachkräften der langfristige Wohlstand in unserem Freistaat
nicht sichern. Die geographische Lage Sachsens bietet gute Voraussetzungen für Kooperationen mit
den europäischen Nachbarregionen durch bi- und trinationale Studiengänge und -abschlüsse sowie
Forschungskooperationen. Wir wollen diese Kooperationen fördern und Austauschprogramme von und
nach Sachsen stärken. Wir wollen die Möglichkeit einer grenzüberschreitenden Hochschulagentur als
Serviceeinrichtung für alle Hochschulen prüfen.

Gute Lehre, gute Studienbedingungen und soziale Infrastruktur für Studierende

Mit der Novelle des Sächsischen Hochschulgesetzes in 20223 haben wir bereits Verbesserungen für
gute Studienbedingungen erreicht, daran gilt es anzuknüpfen. Wir führen die ärztliche
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung als ausreichenden Nachweis der Prüfungsunfähigkeit ein, um ein
datenschützendes Verfahren und Verwaltungsvereinfachung zu verbindenDaran werden wir
anknüpfen.

Wir schaffen Langzeitstudiengebühren ab, sie haben keinen positiven Effekt auf die Studiendauer und
verhindern den Studienerfolg. Unser Ziel ist es, Studienabbrüche bestmöglich zu vermeiden und immer
noch bestehende Auswirkungen 

Von Zeile 451 bis 468:
Studienabschnitten und verstärkte Kooperationen mit anderen Akteuren der Bildungsberatung.Wir
schaffen Langzeitstudiengebühren ab, sie haben keinen positiven Effekt auf die Studiendauer und
verhindern den Studienerfolg.
Es ist unser Ziel die Arbeit und die vielfältigen Angebote der Studierendenwerke abzusichern und
ihren umfassenden sozialen Auftrag zugunsten der Studierenden weiter zu ermöglichen.
Preistreibende Entwicklungen sollen nicht an die Studierenden weitergegeben werden müssen. Die
unkomplizierte und barrierefreie Beantragung nach BAföG und die volldigitale Durchführung durch
die Studierendenwerke hat für uns höchste Priorität. Wir wollen sicherstellen, dass der Freistaat die
dafür notwendige Infrastruktur vorhält.
Wir setzen uns für eine Verstetigung des Programms „Junges Wohnen“ und für die Kofinanzierung des
Freistaats ein, um bezahlbares studentisches Wohnen überall zu ermöglichen. Die Bereitstellung von
preisgünstigen und zeitgemäß ausgestatteten Wohnheimen und die Erhöhung der Anzahl von
Wohnheimplätzen, insbesondere auf dem umkämpften Wohnungsmarkt in den großen Städten, ist von
großer Dringlichkeit.Dafür schaffen wir die Voraussetzungen.

Hochschulbildung muss inklusiv wirken und Hochschulbauten sollen barrierefrei genutzt werden
können. Bestehende Nachteile sind durch umfassende Nachteilsausgleiche abzubauen. Der Zugang zu
barrierefreien Lehr- und Lernmaterialien muss uneingeschränkt gewährleistet werden. Digitale
Lehrangebote sollen als eine Möglichkeit zur gleichberechtigten Teilhabe am Hochschulbetrieb
standardisiert und hybride Lehrformate weiterentwickelt werden.

Wir setzen uns für eine kostengünstige und umweltbewusste Förderung der überregionalen Mobilität
für Studierende ein.

Wir setzen uns für eine dauerhaft kostengünstige und umweltbewusste Förderung der überregionalen
Mobilität für Studierende ein.
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Verlässliche Finanzierung, Sanierungsstau auflösen, Hochschulen nachhaltig machen

Unsere Hochschulbauten leiden unter einem enormen Sanierungsstau. Es bedarf einer Gesamtplanung
für eine Sanierungsoffensive, die sich an Nachhaltigkeits- und Inklusionsgesichtspunkten orientiert,
um Folgelasten- und kosten zu minimieren und einen attraktiven Lehr- und Forschungsbetrieb zu
ermöglichen. Wir unterstützen unsere Hochschulen als Vorreiter im ökologischen Wandel in ihren
Bestrebungen zu Klimaneutralität, Ressourcenschutz, Energieeffizienz und Abbildung von
Nachhaltigkeitsgesichtspunkten in den Curricula und Forschungsprogrammen. Wir unterstützen diese
Bemühungen für die nachhaltige Gesamtentwicklung der Hochschulen mit Weiterentwicklung der
bestehenden Anreizsysteme und Konkretisierung der diesbezüglichen Aufgaben der Hochschulen. Wir
wollen die Einführung von Klimaschutzmanager*innen an den Hochschulen zur zentralen Bündelung
aller Maßnahmen im Zusammenspiel mit den für Nachhaltigkeit zuständigen Prorektor*innen
ermöglichen. Die Digitalisierung kann einen entscheidenden Beitrag zur Nachhaltigkeit bewirken. Die
gemeinsame Nutzung von Infrastruktur durch mehrere Hochschulen soll vorangetrieben werden.

Die Studierendenzahl soll langfristig auf dem derzeitigen Niveau erhalten bleiben, um den
notwendigen Fachkräftebedarf, insbesondere in den Fächern der Daseinsvorsorge (Glossar) zu sichern,
lebenslanges Lernen und Weiterbildung zu stärken und Akademisierungsbestrebungen zu
ermöglichen. Wir werden die vielfältige sächsische Hochschullandschaft mit ihren unterschiedlichen
Fächerkulturen erhalten und stärken.

Beteiligung stärken und gute Arbeitsbedingungen in Lehre und Forschung gestalten

Beschäftigungsbedingungen in der Wissenschaft planbar machen

Wir legen die Verantwortung für die inneren Belange der Hochschule in die Hände ihrer demokratisch
legitimierten Organe. Wir streben dafür eine paritätische Besetzung von Senat und Fakultätsräten
unter Beachtung der verfassungsrechtlichen Vorgaben an. Unser Ziel ist eine stärkere Beteiligung und
Legitimation von Entscheidungen durch die an den Hochschulen am stärksten vertretenen
Mitgliedergruppen. Dem Hochschulrat soll künftig eine ausschließlich externe Beratungsfunktion
zukommen.
Die Arbeit der Konferenz Sächsischer Studierendenschaften wollen wir durch
eigene Mittel für laufende Zwecke absichern. Wir wollen das ehrenamtliche Engagement von
Studierenden an der Hochschule stärken. Dafür prüfen wir unter anderem angemessene
Sitzungsgelder in den gesetzlich vorgesehenen Gremien, Organen und Beauftragtenstellen.

Von Zeile 480 bis 486:
erfahren. Freisemester für die Weiterentwicklung der Lehre streben wir an. Strukturen und
Organisationsformen an Hochschulen die Abhängigkeitsverhältnisse und Machtmissbrauch
begünstigen können, unterziehen wir einer kritischen Betrachtung und wirken auf deren Beseitigung
hin. Auch studentische Beschäftigte sind Mitarbeitende der Hochschule. Wir setzen uns für faire
Arbeitsbedingungen und einen Tarifvertrag für studierende Mitarbeitende (TVStud) ein.Auch
studentische Beschäftigte sind Mitarbeitende der Hochschule. Wir setzen uns für faire
Arbeitsbedingungen und einen Tarifvertrag für studierende Mitarbeitende (TVStud) ein.
Strukturen und Organisationsformen an Hochschulen die Abhängigkeitsverhältnisse und
Machtmissbrauch begünstigen können, unterziehen wir einer kritischen Betrachtung und wirken auf
deren Beseitigung hin.
Wir wollen die Umsetzung des Diskriminierungsschutzes für alle Mitglieder und Angehörigen von
Hochschulen überprüfen. Bestehende Schutzlücken sollen geschlossen und die Beauftragten für
Antidiskriminierung gestärkt werden. Wir streben eine Erhöhung des Frauenanteils an Professuren und
in Führungspositionen an. Das Gastprofessorinnenprogramm wollen wir verstetigen und unter
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Beteiligung der Koordinierungsstelle für Chancengleichheit weiterentwickeln. Wir unterstützen
Maßnahmen der Hochschulen, die Ansprache der Geschlechter in jeweils von ihnen
unterrepräsentierten Studiengängen fortzuentwickeln und Studienangebote auch unter dem Aspekt
der Geschlechtersensibilität und Transdisziplinarität auszugestalten.

Forschung, Forschungsförderung und Transfer ausbauen

Forschung fördern, investieren in Forschung zu den großen Herausforderungen der Zukunft

Von Zeile 492 bis 496 einfügen:
Unsere Hochschulen stehen für nachhaltige und freie Wissenschaft. Deshalb sollen
Forschungsergebnisse in jeder Hinsicht offen und transparentverfügbar sein, Open Access und Open
Data gelebt werden. Auch bei Nutzung und Weiterentwicklung von quelloffener Software (Open
Source) sollen unsere Hochschulen eine führende Rolle einnehmen, die Bereitstellung freier
Lehrformate (Open Educational Resources) soll selbstverständlich sein.
Wir wollen die bestehenden gesetzlichen Regelungen und Anreizsysteme für Ausgründungen aus den
Hochschulen überprüfen und aktiv fördern, um einen zeitnahen und bürokratiearmen Transfer in die
Gesellschaft zu ermöglichen.Wir verfolgen das Ziel einer Dynamisierung der Grundfinanzierung der
landesfinanzierten Forschungseinrichtungen im gleichen Maß wie es der Pakt für Innovation und
Forschung für die Bund-Länder-finanzierten Einrichtungen vorsieht. Wir unterstützen und begleiten
die Errichtung der Großforschungszentren in den Strukturwandelregionen und wollen nachhaltige
Synergien in die bestehende Hochschul- und Wissenschaftslandschaft und Transfer in die Region
absichern.

Um die Bedarfe an medizinischem Personal und hochspezialisierter Patient*innenversorgung auch in
Zukunft sicherzustellen, sind die medizinische Forschung und Ausbildung an den
Universitätsstandorten in Dresden und Leipzig von größter Bedeutung. Wir wollen weitere
Innovationen ermöglichen und Ausstrahlung in die Region unterstützen und nachhaltig fördern.
Die Landesforschungsförderung ist grundsätzlich themenoffen ausgestaltet. Um 

Von Zeile 500 bis 502 einfügen:
geisteswissenschaftlichen Vorhaben und Forschung an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften
(HAW). Wir wollen ein eigenständiges Promotionsrecht für besonders forschungsstarke Bereiche an
den HAW ermöglichen

Von Zeile 504 bis 580:
Wir verfolgen das Ziel einer Dynamisierung der Grundfinanzierung der landesfinanzierten
Forschungseinrichtungen im gleichen Maß wie es der Pakt für Innovation und Forschung für die Bund-
Länder-finanzierten Einrichtungen vorsieht. Wir unterstützen und begleiten die Errichtung der
Großforschungszentren in den Strukturwandelregionen und wollen nachhaltige Synergien in die
bestehende Hochschul- und Wissenschaftslandschaft und Transfer in die Region absichern.

Wir legen die Verantwortung für die inneren Belange der Hochschule in die Hände ihrer demokratisch-
legitimierten Organe. Wir streben dafür eine paritätische Besetzung von Senat und Fakultätsräten,
unter Beachtung der verfassungsrechtlichen Vorgaben, an. Unser Ziel ist eine stärkere Beteiligung und
Legitimation von Entscheidungen durch die an den Hochschulen am stärksten vertretenen
Mitgliedergruppen. Dem Hochschulrat soll künftig eine ausschließlich externe Beratungsfunktion
zukommen.

Die Arbeit der Konferenz Sächsischer Studierendenschaften wollen wir durch eigene Mittel für
laufende Zwecke absichern. Die Normierung von angemessenen Aufwandsentschädigungen für
studentische Mitglieder in gesetzlich vorgesehenen Organen, Gremien und Beauftragtenstellen wollen
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wir prüfen.
Es ist unser Ziel die Arbeit und die vielfältigen Angebote der Studierendenwerke abzusichern und
ihren umfassenden sozialen Auftrag zugunsten der Studierenden. Preistreibende Entwicklungen sollen
nicht an die Studierenden weitergegeben werden. Die unkomplizierte und barrierefreie Beantragung
nach BAföG und die volldigitale Durchführung durch die Studierendenwerke hat für uns höchste
Priorität. Wir wollen sicherstellen, dass der Freistaat die dafür notwendige Infrastruktur vorhält. Wir
setzen uns für eine Verstetigung des Programms „Junges Wohnen“ und für die Kofinanzierung des
Freistaats ein, um bezahlbares studentisches Wohnen überall zu ermöglichen. Denn die Bereitstellung
von preisgünstigen und zeitgemäß ausgestatteten Wohnheimen und die Erhöhung von
Wohnheimplätzen, insbesondere auf dem umkämpften Wohnungsmarkt in den großen Städten, ist von
großer Dringlichkeit.

Wir wollen die Umsetzung des Diskriminierungsschutzes für alle Mitglieder und Angehörigen von
Hochschulen überprüfen. Bestehende Schutzlücken sollen geschlossen und die Beauftragten für
Antidiskriminierung gestärkt werden. Wir streben eine Erhöhung des Frauenanteils an Professuren und
in Führungspositionen an. Das Gastprofessorinnenprogramm wollen wir verstetigen und unter
Beteiligung der Koordinierungsstelle für Chancengleichheit weiterentwickeln. Wir unterstützen
Maßnahmen der Hochschulen, die Ansprache der Geschlechter in jeweils von ihnen
unterrepräsentierten Studiengängen fortzuentwickeln und Studienangebote auch unter dem Aspekt
der Geschlechtersensibilität und Transdisziplinarität auszugestalten.

Die Hochschulkultur lebt von der Vielfalt ihrer Mitglieder und vom Austausch in einem internationalen
Umfeld. Wir machen uns stark für die Unterstützung internationaler Studierender und
Wissenschaftler*innen durch niedrigschwellige, kultursensible Unterstützungs- und
Beratungsangebote sowie zentrale Anlaufstellen in der Verwaltung mit Angeboten aus einer Hand, von
der Bewerbung bis zur Immatrikulation oder Anstellung. Wir unterstützen Programme zur Aufnahme
von gefährdeten Wissenschaftler*innen (scolars at risk).

Unsere Hochschulen verfügen über internationale Strahlkraft. Wir unterstützen ihre weiteren
Internationalisierungsbestrebungen und setzen dabei insbesondere auf Maßnahmen zur Gewinnung
und zum Verbleib von internationalen Studierenden und Wissenschaftler*innen in Sachsen. Vor dem
Hintergrund des demographischen Wandels und der Regionalisierung in Sachsen lässt sich ohne
dauerhaften Verbleib von internationalen Fachkräften der langfristige Wohlstand in unserem Freistaat
nicht sichern. Die geographische Lage Sachsens bietet gute Voraussetzungen für Kooperationen mit
den europäischen Nachbarregionen durch bi- und trinationale Studiengänge und -abschlüsse sowie
Forschungskooperationen. Wir wollen sie fördern und Austauschprogramme von und nach Sachsen
stärken. Wir wollen die Möglichkeit einer grenzüberschreitenden Hochschulagentur als
Serviceeinrichtung für alle Hochschulen prüfen.

Unsere Hochschulbauten leiden unter einem enormen Sanierungsstau. Es bedarf einer Gesamtplanung
für eine Sanierungsoffensive, die sich an Nachhaltigkeits- und Inklusionsgesichtspunkten orientiert,
um Folgelasten- und kosten zu minimieren und einen attraktiven Lehr- und Forschungsbetrieb zu
ermöglichen. Wir unterstützen unsere Hochschulen als Vorreiter im ökologischen Wandel in ihren
Bestrebungen zu Klimaneutralität, Ressourcenschutz, Energieeffizienz und Abbildung von
Nachhaltigkeitsgesichtspunkten in den Curricula und Forschungsprogrammen. Wir unterstützen diese
Bemühungen für die nachhaltige Gesamtentwicklung der Hochschulen mit Weiterentwicklung der
bestehenden Anreizsysteme und Konkretisierung der diesbezüglichen Aufgaben der Hochschulen. Wir
wollen die Einführung von Klimaschutzmanager*innen an den Hochschulen zur zentralen Bündelung
aller Maßnahmen im Zusammenspiel mit den für Nachhaltigkeit zuständigen Prorektor*innen
ermöglichen. Die Digitalisierung kann einen entscheidenden Beitrag zur Nachhaltigkeit bewirken. Die
gemeinsame Nutzung von Infrastruktur soll vorangetrieben werden.
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Wir fördern den verstärkten Austausch zwischen wissenschaftlichen Einrichtungen und der
Gesellschaft durch die Etablierung von Reallaboren (Glossar) in allen Fachgebieten. Das dient der
Transparenz von Forschungsergebnissen und der 

Von Zeile 585 bis 592 löschen:
Die dezentralen Standorte der Dualen Hochschule (Glossar) ermöglichen Hochschulbildung in der
Fläche des Freistaates Sachsen. Ihre Studienangebote berücksichtigen die Erfordernisse des
regionalen Marktes und der Gesellschaft. Aufgrund der demographischen Entwicklung wird
insbesondere ein steigender Bedarf an akademisch ausgebildeten Fachkräften in den
Gesundheitsfachberufen in den kommenden Jahrzehnten erwartet. Die Ausbildung dieser benötigten
Fachkräfte an der Dualen Hochschule, gegebenenfalls in Kooperation mit anderen Hochschulen,
wollen wir prüfen.

Begründung

Damit die hochschul- und wissenschaftspolitischen Aussagen des Wahlprogramms verständlich und
wirkungsvoll im Programm verankert sind, schlagen wir als LAG Hochschule vor, den bisherigen
Programmtext zu diesem Thema neu zu strukturieren und mit mehr Zwischenüberschriften zu
versehen. Das ermöglicht die Bündelung inhaltlich zusammengehöriger Aussagen und damit eine
bessere Sichtbarkeit konkreter Forderungen.

Die neue Struktur verbindet dabei nicht nur die von der LAG Hochschule favorisierte Priorisierung der
Themenschwerpunkte, sondern findet gleichzeitig auch die Möglichkeit Anregungen zur
Schwerpunktsetzung aus den Mitwirkungsveranstaltungen in Chemnitz einzubeziehen. Viele der
Punkte, die die Landesarbeitsgemeinschaft in den letzten Monaten zusammengetragen hatte, waren
im Programmentwurf schon vorhanden, weshalb von einer Neuformulierung des gesamten Textes
abgesehen wurde. Der nun von der LAG Hochschule vorgeschlagene Text erhält also weitgehend die
Formulierungen des Programmentwurfes mit folgenden Ergänzungen und Präzisierungen, die jeweils
noch einzeln begründet werden:

Zeile 434 ff

"Die sächsischen Hochschulen sind Bildungs- und Ausbildungsorte für unsere

Studierenden und damit Garanten für den individuellen Bildungserfolg." wird durch den ersten Absatz
ersetzt (bis einschließlich : "Wir schaffen die bestmöglichen Rahmenbedingungen für die sächsischen
Hochschulen, damit sie ihre Potenziale optimal verwirklichen können. "),

Begründung:

Bisher fehlte eine Formulierung, die insgesamt die gesellschaftliche Bedeutung von Hochschulen und
Wissenschaft herausstellt. Die neue Formulierung enthält auch die Beschreibung der Funktion in der
Forschung. Diese Einleitung wäre vor die einzelnen Gliederungspunkte zu ziehen. Ferner leitet der
Einschub nun besser vom vorherigen Thema Bildung zur Hochschul- und Wissenschaftspolitik über.

Zeile 438

Dafür sind insbesondere Teilzeitstudienangebote und die individuelle Anpassung von
Studienverlaufsplänen zu ermöglichen."

Begründung:

Der bisherige sehr lange Satz wurde aus Gründen der Verständlichkeit und Barrierearmut aufgeteilt.
Ferner sorgt die Präzisierung des nun zweiten Satzes für eine bessere Verständlichkeit des gesamten
Sachverhaltes.
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Zeile 439: hier eingefügt

Absatz, der ursprünglich Zeile 453 beginnt,
Absatz der ursprünglich Zeile 463 beginnt.
Absatz, der ursprünglich Zeile 585 beginnt.
Absätze, die ursprünglich Zeile 544 und 551 beginnen

Begründung: Inhaltliche Bündelung der Absätze zum inklusiven lebenslangen Lernen, der vielfältigen
Hochschullandschaft und der Internationalisierung unter einer Zwischenüberschrift.

Zeile 439ff

„Mit der Novelle des Sächsischen Hochschulgesetzes in 2023 haben wir bereits Verbesserungen für
gute Studienbedingungen erreicht. Daran werden wir anknüpfen.“

Begründung:

Zunächst eine redaktionelle Änderung: Das Hochschulgesetz wurde 2023 verabschiedet.

Die neue Formulierung der Sätze ist klarer und verbindlicher für uns. Der bisherige Wortlaut "dies gilt
es" beansprucht für sich eine allgemeine Geltung zu haben, die jedoch für uns keinerlei Verpflichtung
darstellen muss. Wir wollen uns aber verpflichten. Wir wollen die Studienbedingungen merklich zu
verbessern und daran am Ende auch gemessen werden.

Zeile 441-444

Gestrichen wurde der Satz: "Wir führen die ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung als
ausreichenden Nachweis der Prüfungsunfähigkeit ein, um ein datenschützendes Verfahren und
Verwaltungsvereinfachung zu verbinden. "

Begründung:

Dies wird bereits im Gesetzentwurf Duale Hochschule umgesetzt, der im kommenden Plenum
beschlossen wird.

Zeile 445f

"Wir schaffen Langzeitstudiengebühren ab, sie haben keinen positiven Effekt auf die Studiendauer und
verhindern den Studienerfolg." wird verschoben nach "auch individuelle Beratung und Begleitung in
allen Studienabschnitten und verstärkte Kooperationen mit anderen Akteuren der Bildungsberatung"

Begründung:

Priorität dieses Absatzes ist es, die Studienabbrüche zu reduzieren. Dies schaffen wir auch durch den
Wegfall der Gebühren. Dies stellt aber nur ein kleines Puzzlestück des Zieles dar und sollte diesem
dementsprechend untergeordnet werden.

Zeile 452: hier eingefügt Absatz, der Zeile 522 beginnt, um Aussagen zur sozialen Infrastruktur für
Studierende zu bündeln.

Zeile 459-460

"Wir setzen wir uns für eine dauerhaft kostengünstige und umweltbewusste Förderung der
überregionalen Mobilität für Studierende ein."

Begründung:

Wir haben "dauerhaft" eingefügt, weil kostengünstige Mobilität auch unabhängig von aktuellen
Beschlüssen zum D-Ticket sichergestellt sein sollte.

• 
• 
• 
• 
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Zeile 460: hier unter neuer Überschrift eingefügt Absatz, der Zeile 563 beginnt. Grund: Inhaltliche
Stringenz.

Zeile 467: hier unter neuer Überschrift Absätze eingefügt, die Zeile 511 und 518 beginnen, um
Beteiligung und gute Arbeitsbedingungen inhaltlich zu bündeln.

Zeile 481: Satz verschoben nach 485 um dann Aussagen zum Diskriminierungsschutz und
Machtmissbrauch zu bündeln.

Zeile 485: hier Absatz eingefügt, der 534 beginnt.

Zeile 486: neue Überschrift, um inhaltliche Klarheit herzustellen

Zeile 492: eingefügt "Unsere Hochschulen stehen für nachhaltige und freie Wissenschaft. Deshalb
sollen Forschungsergebnisse in jeder Hinsicht offen und transparent verfügbar sein, Open Access und
Open Data gelebt werden. Auch bei Nutzung und Weiterentwicklung von quelloffener Software (Open
Source) sollen unsere Hochschulen eine führende Rolle einnehmen, die Bereitstellung freier
Lehrformate (Open Educational Resources) soll selbstverständlich sein."

Begründung:

Denn diese Themen tauchen bisher nicht wissenschafts- bzw. hochschulspezifisch auf, obwohl sie die
Forschungs- und Hochschullandschaft gerade sehr verändern und bewegen und für uns als
konsequent nachhaltige Ansätze extrem wichtig sind. Open Educational Resources werden zudem in
Kapitel 2, Zeile 415 benannt ("wir setzten auf die Nutzung"), daher sollte auch erwähnt werden, wo
diese denn herkommen sollten. In Kapitel 3, Zeile 711 wird auf die Open Source Strategie
eingegangen, aber nur in Bezug auf die Benutzung in der Verwaltung und auf die Rolle Sachsen als
Auftraggeber. Auch an Hochschulen sollte diese Software aber genutzt werden, und
Forschungseinrichtungen sind auch natürliche Orte der Bereitstellung und Entwicklung solcher
Softwareprojekte. Auch open data wird bisher nur in Bezug auf die Verwaltung thematisiert (Kapitel 4,
Zeile 94, Open Data Portal).

Zeile 495: hierher verschoben Absatz, der bisher Zeile 504 beginnt. Grund: inhaltliche Stringenz

Zeile 501

Eingefügt: "Wir wollen ein eigenständiges Promotionsrecht für besonders forschungsstarke Bereiche
an den HAW ermöglichen."

Begründung:

Diese Forderung fehlte bisher, obwohl sie in den Kernpunkten zum Programmentwurf der LAG
enthalten war. Wir sollten hier unsere Positionierung nicht als weichen Prüfauftrag, sondern als unsere
Forderung formulieren.

Zeile 510: Da ein Verweis auf die für die medizinische Versorgung bedeutsame Forschung und Lehre
bisher fehlte, haben wir folgende Sätze eingefügt: "Um die Bedarfe an medizinischem Personal und
hochspezialisierter Patient*innenversorgung auch in Zukunft sicherzustellen, sind die medizinische
Forschung und Ausbildung an den Universitätsstandorten in Dresden und Leipzig von größter
Bedeutung. Wir wollen weitere Innovationen ermöglichen und Ausstrahlung in die Region
unterstützen und nachhaltig fördern. "

Begründung:

Bisher fehlten Universitätskliniken/medizinische Forschung im Programmentwurf. Sie explizit zu
erwähnen erschien aufgrund der Bedeutung für die Versorgung von Patient*innen wichtig (aktuelle
Versorgung, Forschung an neuen, innovativen Therapien, Pathomechanismen etc.). Auch das Thema
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Ärzt*innenmangel und weiterem medizinischen Personal bzw. deren Ausbildung hätte ansonsten
keinen thematischen Anker.

Zeile 519 "Wir wollen das ehrenamtliche Engagement von Studierenden an der Hochschule stärken.
Dafür prüfen wir unter anderem angemessene Sitzungsgelder in den gesetzlich vorgesehenen
Gremien, Organen und Beauftragtenstellen."

Begründung:

Die Selbstverwaltung der Hochschulen in eigenen Angelegenheiten und deren Mitgliedergruppen hat
in Deutschland lange Tradition und wird im gesetzlichen Auftrag dieser nachzukommen bestärkt. Doch
darf das demokratische Engagement der Studierenden als finanziell schwächste Gruppe nicht daran
scheitern, dass diese für das Engagement weniger Wertschätzung erhalten. Einerseits möchten wir
prüfen, ob wir finanzielle Hürden für das Engagement bspw. durch Sitzungsgelder für die Mitwirkung
in den gesetzlichen Gremien ermöglichen können. Des Weiteren sehen wir auch die Strahlkraft, die das
demokratische Engagement innerhalb der Hochschulen für die Zivilgesellschaft hat. Hier können sich
die Demokrat*innen an der Willensbildung, an Kompromissen und der Entscheidungsfindung in
eigenen Angelegenheiten üben. In Zeiten, da der Faschismus wieder an Kraft und Macht in Europa und
in Sachsen gewinnt, brauchen wir jede Demokrat*in, um unsere Werte zu schützen. Dies darf nicht an
Geld scheitern.

Zeile 524 "Es ist unser Ziel die Arbeit und die vielfältigen Angebote der Studierendenwerke
abzusichern und ihren umfassenden sozialen Auftrag zugunsten der Studierenden weiter zu
ermöglichen. Preistreibende Entwicklungen sollen nicht an die Studierenden weitergegeben werden
müssen. "

Begründung:

Formulierung wurde präzisiert. Ohne ausreichende haushalterische Untersetzung werden
preistreibende Faktoren immer an die Studierenden weitergegeben, da die Studierendenwerken diese
aus eigenen Erlösen nicht decken können. Hier braucht es einen Auftrag an den Haushaltsgesetzgeber,
um soziale Hürden die den Zugang und den Fortgang eines Studiums erschweren können nicht
wachsen sondern besten Falls sogar sinken zu lassen.

Zur näheren Erklärung:

Studierendenwerke sind soziale Dienstleister für Studierende. Dieser soziale Auftrag erwächst aus dem
Gesetz. Sie finanzieren sich durch Zuschüsse zum laufenden Betrieb seitens des Freistaates, durch die
Erlöse aus dem eigenen Betrieb (Mieten, Gastronomie) und durch Semesterbeiträge der Studierenden.
Wenn die Zuschüsse des Freistaates bei steigenden Kosten nicht ebenfalls steigen, müssen die
anfallenden Kosten auf die Studierenden umgelegt werden. Dies schafft finanzielle Hürden für das
Studium, durch die Studierendenwerke, die eben solche ausgleichen sollen. Daher ist der Gesetzgeber
aufgerufen die Voraussetzungen zu schaffen, dass die Studierendenwerke ihren gesetzlichen Auftrag
auch erfüllen können.

Zeile 530-533 Umformuliert: "Die Bereitstellung von preisgünstigen und zeitgemäß ausgestatteten
Wohnheimen und die Erhöhung der Anzahl von Wohnheimplätzen, insbesondere auf dem umkämpften
Wohnungsmarkt in den großen Städten, ist von großer Dringlichkeit. Dafür schaffen wir die
Voraussetzungen."

Begründung:

Um effektive Investitionen seitens der Studierendenwerke für Instandsetzung und Erhöhung der
Wohnheimplatzzahl zu ermöglichen, bedarf es auch gesetzlicher Anpassung. Der sinngemäße Bezug
auf das "Junge Wohnen" ist dabei missverständlich, da das Programm als bereits ausreichende Lösung
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gelesen werden könnte. Dazu möchten wir die Studierendenwerke unterstützen für den Neubau von
Wohnheimen staatliche Liegenschaften zu erhalten.

Zeile 550 (scholars at risk) Begründung Redaktionelle Änderung

Zeile 559f „Wir wollen diese Kooperationen fördern und Austauschprogramme von und nach Sachsen
stärken.“

Begründung: Aus Gründen der Verständlichkeit und Präzisierung geändert.

Zeile 576f.

Präzisiert: "Die gemeinsame Nutzung von Infrastruktur durch mehrere Hochschulen soll
vorangetrieben werden."

Begründung:

Mit dieser Präzisierung werden zweierlei Ziele verfolgt. Zunächst könnten die Hochschulen durch die
Nutzung von gemeinsamer Infrastruktur die Kosten für das Bereitstellen eigener Infrastruktur
einsparen und diese Mittel anderweitig sinnvoller nutzen. Zudem kommen so die Forschenden der
unterschiedlichen Hochschulen schneller in Kontakt und in Austausch miteinander und können so
neue Kooperationen schaffen.

Zeile 578

Der Begriff "Reallabor" sollte im Glossar erklärt werden, da dieser nicht allgemein verständlich ist und
negative Assoziationen mit sich tragen kann.
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